
 

 
 

 
Ergebnisbericht der 

42. Sitzung des IFRS-Fachausschusses 
vom 08. und 09. Oktober 2015 

 

Folgende Tagesordnungspunkte wurden 
während der 43. IFRS-FA-Sitzung behan-
delt: 

• Versicherungsverträge – aktuelle Ent-
wicklungen 

• Erlöserfassung 
• Rahmenkonzept 
• EFRAG SDS The Statement of Cash 

Flows issues for Financial Institutions 
• IASB-Agendakonsultation / EFRAG-

Agendakonsultation 
• Interpretationsaktivitäten 
• Sonstiges 

 

Versicherungsverträge – aktuelle Entwick-
lungen 

Der IFRS-FA wird über die aktuellen Entwick-
lungen im Versicherungsprojekt informiert. 
Insbesondere werden die IASB-
Entscheidungen zur Aufgliederung der aus 
Veränderungen von Marktvariablen resultie-
renden Schätzungsänderungen in der Ge-
samtergebnisrechnung für überschussberech-
tigte Verträge sowie die geplanten Änderun-
gen an IFRS 4 (Überlagerungs- und Ver-
schiebungsansatz) zur Adressierung der un-
terschiedlichen Erstanwendungszeitpunkte 

von IFRS 9 und dem neuen Versicherungs-
standard erörtert. 

Grundsätzlich werden die Entscheidungen 
des IASB befürwortet. Der IFRS-FA sieht je-
doch Anpassungs- bzw. Klärungsbedarf für 
(1) die Bilanzierung indirekter überschussbe-
rechtigter Verträge, (2) den sofortigen Wech-
sel auf IFRS 9, sobald die Kriterien zur An-
wendung des Verschiebungsansatzes nicht 
mehr erfüllt werden, sowie (3) die Details des 
predominance-Tests zur Anwendung des Ver-
schiebungsansatzes. 

 

Erlöserfassung 

Der IFRS-FA erörtert den überarbeiteten Stel-
lungnahmeentwurf zum ED/2015/6 Klarstel-
lungen von IFRS 15. Die Verabschiedung der 
Stellungnahme wird im Nachgang der Sitzung 
per Umlaufverfahren fristgerecht erfolgen.  

Zudem erhält der IFRS-FA einen Einblick in 
den Verlauf der 1. Sitzung des Anwenderfo-
rums zur Einführung von IFRS 15 und wird 
über die aktuellen Entwicklungen aus der 
Gremienarbeit beim IASB zu IFRS 15 sowie 
für das gleichnamige Accounting Standards 
Update (ASU) 2014-09 (Topic 606) des FASB 
informiert. 
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Rahmenkonzept 

Der FA wird zunächst über die Verlängerung 
der Fristen zur Stellungnahme informiert. 

Im Anschluss erörtert der IFRS-FA, inwiefern 
die Ausführungen im IASB-Entwurf zur Über-
arbeitung des Rahmenkonzepts hinsichtlich 
der Auswirkungen der Vorschläge auf die 
IFRS zweckmäßig erscheint. Der FA kommt 
zum Schluss, dass die Ausführungen eher als 
unvollständig anzusehen sind. Nach Ansicht 
des FA sollte in der Stellungnahme betont 
werden, dass es weiterhin erforderlich ist, eine 
umfängliche Inventarisierung von Inkonsisten-
zen zwischen überarbeitetem Rahmenkonzept 
und bestehenden Standards vorzunehmen. 

Danach diskutiert der FA die IASB-Vorschläge 
zu redaktionellen Anpassungen der IFRS in-
folge der Überarbeitung des Rahmenkonzept 
nebst vorgeschlagenen Übergangsvorschrif-
ten. Aus Sicht des FA ist aus den Ausführun-
gen im IASB-Entwurf nicht ersichtlich, in wel-
chem Umfang Übergangsvorschriften erfor-
derlich sind. Unmittelbare Änderungen von 
Bilanzierungsmethoden bei Anwendern, die 
bestehende Regelungslücken abdecken, wer-
den vom FA nicht gesehen. Die Sichtweise 
des FA deckt sich diesbezüglich weitgehend 
mit den Sichtweisen von EFRAG. 

Des Weiteren wird der FA über die Rückmel-
dungen und vorgetragenen Sichtweisen in der 
Öffentlichen Diskussion informiert. Im Mittel-
punkt steht die Diskussion zur Wiedereinfüh-
rung des Vorsichtsprinzips und der Rechen-
schaftspflicht. Ebenso werden geäußerte Be-
denken diskutiert, dass die Ausführungen im 
IASB-Entwurf zum Vorliegen einer gegenwär-
tigen Verpflichtung unangemessenen Spiel-
raum bei der Interpretation der Abgrenzung 
von Eigen- und Fremdkapital aufweisen.  

Entscheidungen werden vom FA nicht getrof-
fen. Die Verabschiedung der Stellungnahmen 
an den IASB und EFRAG werden für die 
nächste FA-Sitzung angesetzt. 

 

 

EFRAG SDS The Statement of Cash Flows 
issues for Financial Institutions 

Der IFRS-FA befasst sich erstmals mit dem 
EFRAG-Diskussionspapier The Statement of 
Cash Flows – Issues for Financial Institutions. 
Dieses Papier thematisiert die Entschei-
dungsnützlichkeit der Kapitalflussrechnungen 
für Finanzinstitute, wofür EFRAG einen An-
satz zur Abgrenzung von Finanzinstituten von 
anderen Unternehmen vorschlägt. Der FA 
stellt fest, dass Kapitalflussrechnungen für 
Banken wenig entscheidungsrelevante Infor-
mationen vermitteln. Um eine entsprechende 
Beurteilung für die übergeordnete Gruppe der 
Finanzinstitute vornehmen zu können, ist je-
doch eine Definition notwendig, die im Detail 
deutlich über den von EFRAG formulierten 
Anwendungsbereich hinausgeht. Der IFRS-FA 
vertagt sich auf die 43. Sitzung. 

 

IASB-Agendakonsultation / EFRAG-
Agendakonsultation 

Der IFRS-FA erörtert zunächst die EFRAG-
Agendakonsultation in Bezug auf ihre proakti-
ven Tätigkeiten. Dabei stellt der FA fest, dass 
die Zusammenstellung der Themen für diese 
Aktivitäten nicht transparent erfolgt. EFRAG 
sollte deshalb einen sachgerechten Prozess 
zur Identifizierung und Auswahl der Themen 
etablieren, die in das proaktive Arbeitspro-
gramm aufgenommen werden, und dies auch 
transparent kommunizieren. Die Auswahl die-
ser Themen sollte sich unter Anderem an 
Problemstellungen der Bilanzierung orientie-
ren, die vom IASB nicht behandelt werden. 
Dabei sollte der EFRAG-Board letztlich die 
Entscheidung über die Aufnahme von proakti-
ven Tätigkeiten treffen. Dagegen sollte EF-
RAG nicht – wie derzeit vermehrt zu beobach-
ten – die Arbeit des IASB duplizieren. Dies 
geht auch mit der Direktive konform, die im 
Rahmen der Maystadt-Reform formuliert wur-
de: EFRAG solle als Sprachrohr Europas 
beim IASB fungieren.  

Des Weiteren behandelt der FA offen geblie-
bene Fragen aus dem Request for Views zur 
IASB-Agendakonsultation, zu der das DRSC 
eine ergänzende Befragung in Deutschland 
initiiert hat. Das DRSC wird gegenüber dem 
IASB seine Bereitschaft signalisieren, den 
IASB bei bestimmten Forschungsprojekten zu 
unterstützen. Der FA beschließt, die 
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Priorisierung der Forschungsprojekte "Dyna-
misches Risikomanagement" und "Finanzin-
strumente mit Eigenschaften von Eigenkapi-
tal" zu splitten, da der Stellenwert dieser 
Themen je nach Anwendergruppe sehr unter-
schiedlich ausfällt. 

Daneben behandelt der FA einzelne Fragen, 
die EFRAG in ihrem Stellungnahmeentwurf 
zur IASB-Agendakonsultation stellt. Der IFRS-
FA stimmt der von EFRAG aufgestellten The-
se zu, dass die Überprüfungen von Standards 
nach ihrer Einführung (PiR) als Teil der For-
schungsprojekte definiert werden sollten. Al-
lerdings erscheint es nicht in jedem Fall an-
gemessen, abgeschlossene PiR unmittelbar in 
Standardsetzungsaktivitäten münden zu las-
sen, wie von EFRAG angeregt. Die Entschei-
dung, ob die im Rahmen eines PiR identifizier-
ten Bilanzierungsprobleme anschließend un-
mittelbar im Standardsetzungsprogramm oder 
im Forschungsprogramm behandelt werden, 
muss sich ganz wesentlich an der Qualität der 
mit dem PiR erreichten Ergebnisse orientie-
ren. 

 

Interpretationsaktivitäten 

Der IFRS-FA wird über die Diskussionen und 
Entscheidungen des IFRS IC in dessen Sit-
zung im September 2015 informiert. 

Der IFRS-FA hält die Entscheidung zu IFRS 
5, die meisten Themen im Rahmen eines um-
fassenden IFRS 5-Projekts für sachgerecht. 
Es wird angeregt, auch die bereits vorläufig 
entschiedenen Sachverhalte eher im Rahmen 
des künftigen Projekts zu adressieren. Die 
differenzierte Entscheidung zu den IFRS 11-
Themen erscheint ebenfalls sachgerecht. Bei-
des soll in Form einer Stellungnahme an das 
IFRS IC bekundet werden. Die Antwort zur 
IAS 32-Frage (von Banken begebene Gutha-
benkarten) erscheint dem IFRS-FA nicht zu-
friedenstellend, da lediglich der Aspekt des 
Ansatzes einer Verbindlichkeit, nicht jedoch 
die Frage der relevanten Ausbuchungsregeln 
beantwortet wurde. Auch dies soll in der Stel-
lungnahme thematisiert werden. 

 

 

Sonstiges 

Der IFRS-FA legt die Agenda für seine kom-
mende Sitzung fest. U.a. sollen die angekün-
digten Interpretationsentwürfe erstmals erör-
tert und die Stellungnahme zum IFRS-
Rahmenkonzept finalisiert werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impressum: 
Deutsches Rechnungslegungs Standards Commit-
tee e.V. (DRSC) 
Zimmerstr. 30 
10969 Berlin 
Tel 030-206412-0 
Fax 030-206412-15 
Mail: info@drsc.de 
 
Haftung/Copyright: 
Trotz sorgfältiger Prüfung durch die Redaktion kann 
vom Herausgeber keine Haftung für die Richtigkeit 
der in diesem Text veröffentlichten Inhalte über-
nommen werden. Kein Teil dieser Veröffentlichung 
darf ohne ausdrückliche Genehmigung des DRSC 
reproduziert werden. 
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